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Zur Einordung eines Unfalls als Arbeitsunfall oder Wegeunfall: Der Zielort des Weges von 
der Wohnung zum Ort der Tätigkeit ist noch nicht erreicht, wenn ein Unfall sich zwar auf 
dem Betriebsgelände ereignet, das Gelände aber nicht vom öffentlichen Verkehrsraum 
klar (etwa durch Umzäunung) abgegrenzt ist und für jedermann die Möglichkeit besteht, es 
zu betreten. 
 

§ 8 Abs 1, Abs 2 Nr 1 SGB VII 
 
Gerichtsbescheid des SG Fulda vom 28.08.2007 – S 8 U 1047/04 –  
 
Streitig war zwischen den Parteien die Einordnung eines Unfalls als Arbeits- oder 
Wegeunfall im Hinblick auf das Beitragsausgleichverfahren. Die Beklagte hatte einen 
Arbeitsunfall angenommen, da sich der Unfall auf dem nicht für den öffentlichen Verkehr 
zugänglichen Betriebsgelände ereignet hätte. Das SG hat demgegenüber den Unfall als 
Wegeunfall eingestuft. Zwar sei für Außenstehende unzweifelhaft erkennbar, dass es sich 
um Betriebsgelände handeln würde (Werkstore, entsprechende Beschriftungen). 
Andererseits sei das Gelände in diesem Bereich aber nicht umzäunt und so vom 
öffentlichen Verkehr klar abgegrenzt. Zudem könne "das Betriebsgelände als öffentlich 
zugänglich angesehen werden, weil Fahrzeuge und Fußgänger das Gelände ohne 
Einschränkung befahren bzw. betreten" könnten (wenngleich nach Ermittlungen der 
Beklagten tatsächlich keine firmenfremden Fahrzeuge auf dem Betriebsgelände geparkt 
waren). Nach Auffassung des SG  sei aber entscheidend "die konkrete Möglichkeit für 
jedermann, das Gelände zu betreten".  
 
Das Sozialgericht Fulda hat mit Gerichtsbescheid vom 28.08.2007 – S 8 U 1047/04 –  
wie folgt entschieden: 
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